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1 Einleitung

Mit der EU-Umgebungslarmrichtlinie RL 2002/49 hat die Européische Union eine Richtlinie zur Reduk-
tion von Schallimmissionen verabschiedet. Ahnlich wie das Bundes-Immissionsschutzgesetz zielt die
Richtlinie darauf ab, schadliche Umwelteinwirkungen durch Umgebungslarm zu vermeiden und zu ver-
mindern. Damit werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, fir bestimmte Gebiete und Schallquellen in
einem vorgegebenen Zeitrahmen

e strategische Larmkarten zu erstellen,

o die Offentlichkeit iber die Schallbelastungen und die damit verbundenen Wirkungen zu infor-
mieren,

e Aktionspldane mit LirmschutzmaRnahmen aufzustellen, wenn bestimmte, von den einzelnen
Mitgliedstaaten in eigener Verantwortung festgelegte Kriterien zur Vermeidung schadlicher Um-
welteinwirkungen oder zum Schutz und Erhalt ruhiger Gebiete nicht erfiillt sind, und

e die EU-Kommission {iber die Schallbelastung, die Betroffenheit der Bevdlkerung und die ge-
troffenen MaRBnahmen in ihrem Hoheitsgebiet zu informieren.

Die Kommunen werden in der Richtlinie verpflichtet, die Larmaktionspldne alle flnf Jahre zu liberpriifen
bzw. fortzuschreiben. Derzeit wird die vierte Runde bearbeitet, die bis spatestens 18. Juli 2024 abge-
schlossen sein muss. Nach diesem Zeitpunkt sind bestehende Larmaktionsplane nach § 47d Absatz 5
BImSchG grundsatzlich bei bedeutsamen Entwicklungen fiir die Larmsituation zu Gberprifen und gege-
benenfalls zu liberarbeiten. Spatestens auf Basis der Lirmkartierung 2027 fillt die nichste Uberpriifung
bis 18. Juli 2029 an.1

Das nachfolgende Ablaufschema zeigt die empfohlenen Schritte bei der Aufstellung oder Uberpriifung
von Larmaktionsplanen.?

1. Veroffentlichung der Larmkarten

2. Friihzeitige Mitwirkung der Offentlichkeit mit eigener Bekanntmachung
(Phase 1 der Beteiligung)

3. Uberpriifung und Uberarbeitung des letzten LAP oder erstmalige Erstellung des LAP

4. Ortsiibliche Bekanntmachung, Auslegung, Beteiligung von TOB und anderen Behérden,
Gelegenheit zur Mitwirkung der Offentlichkeit (Phase 2 der Beteiligung)

5. Bericksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung (Abwagung)
6. Inkrafttreten des LAP durch Ratsbeschluss

7. Berichterstattung tber das Land an die EU

In Bearbeitungsteil 1 sind auch in Runde 4 zunachst nach § 47c BImSchG strategische Larmkarten anzu-
fertigen. Zusatzlich werden auch statistische Daten zur Anzahl der vom Larm betroffenen Personen in
der jeweiligen Kommune aufbereitet. Das gilt flir den Strallen- und Schienenverkehr ab einer bestimm-
ten Belastung.

1 Bund-Lander-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAl): LAl-Hinweise zur Lirmaktionsplanung (19.09.2022)

2 Ebenda, Kapitel 5.1
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Strategische Larmkarten

Die 34. BImSchV (Larmkartierungsverordnung) legt das Verfahren fest, wie Larmkarten zu erstellen sind
und an die EU weitergeleitet werden. Gleichzeitig fordert die Verordnung, dass die Larmkarten zur Un-
terrichtung der Offentlichkeit in verstandlicher Darstellung und leicht zuganglichen Formaten zu verbrei-
ten sind. Aus diesem Grund werden die Lirmkarten des StraRenverkehrs der Offentlichkeit und den
Kommunen von der Unterstitzungsstelle des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Hildesheim (ZUS LLGS)
Uber das Internet zur Verfligung gestellt. Die Bearbeitung des Schienenverkehrs inkl. der Erstellung der
Larmkarten hat das Eisenbahnbundesamt (ibernommen. Zum Abruf der Berechnungsergebnisse steht
dort ebenfalls ein Internetportal zur Verfigung (https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de).

Statistische Daten

Mit der "Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslarm (BEB)" ist die
Zahl der larmbelasteten Menschen sowie die larmbelasteten Flachen und die Zahl der larmbelasteten
Wohnungen, Schulen und Krankenhauser ermittelt worden, die zu den Larmkarten abzugeben sind.

Dazu werden Statistiken ermittelt, die sich auf das von den HauptverkehrsstraRen belastete Gebiet der
jeweiligen Kommune beziehen. Die darin angegebenen Daten stellen alle fiinf Jahre eine erneute Be-
standsaufnahme der Lirmbelastung der Anwohner3 an HauptverkehrsstraRen dar.

Die hier vorgestellte Untersuchung zeigt und bewertet die Ergebnisse der vom Niedersachsischen Minis-
terium fiir Umwelt, Energie und Klimaschutz unter https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/um-
weltkarten/ veroffentlichten Larmkarten flr Hauptverkehrsstrallen und der statistischen Daten.

Auf der Basis der Karten und statistischen Daten sollen MalRnahmen zur Verbesserung der Larmsituation
erarbeitet werden, wenn bestimmte Schallbelastungen ermittelt wurden (§ 47d BImSchG). Fir die Er-
mittlung von MalRnahmen zur Verbesserung der Larmsituation an HauptverkehrsstralRen ist die Kom-
mune zustandig, fur die MaBnahmen an den Hauptschienenstrecken des Bundes das Eisenbahnbundes-
amt.

3 Im Bericht wird aus Griinden der besseren Lesbarkeit ausschlieRlich das generische Maskulinum verwendet.
Es bezieht sich auf Personen jedweden Geschlechts.



https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de/
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/umweltkarten/
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/umweltkarten/
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2 Grundlagen

2.1 Zustindige Behorden

In Niedersachsen ist das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim (ZUS LLGS) fiir die Larmkartierung
zustandig, soweit es sich nicht um Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes handelt. Schienenwege
sind in Schortens nicht betroffen, da die Mindestbelastung von 30.000 Ziigen pro Jahr nicht erreicht
wird.

Zur Unterstitzung der Stadte und Gemeinden betreibt das Niedersachsische Ministerium fir Umwelt,
Energie, Bauen und Klimaschutz eine Lairmdatenbank. Hier werden die landesweit verfligbaren Geomet-
rie- und Verkehrsdaten fir die Larmkartierung gespeichert und fiir den Abruf tber das Internet bereitge-
stellt.

Auch die Ergebnisdaten werden dort gespeichert und kdnnen von den Birgerinnen und Biirgern lber
das Internet abgerufen werden.

Fir die Larmaktionsplanung inklusive der Interpretation der Ergebnisse ist die Stadt Schortens zustandig.

Stadt Schortens Telefon: 04461 — 982 - 111
Oldenburger Stralle 29 Fax: 04461 -982 - 101
26419 Schortens Internet: www.schortens.de
Gemeindekennzahl: 03 4 55 015 eMail: rathaus@schortens.de

2.2 Beschreibung der Umgebung

Die Stadt Schortens liegt im mittleren Teil des Landkreises Friesland in Niedersachsen. Die Stadt grenzt
im Norden an die Gemeinde Wangerland und die Stadt Jever, im Siiden an die Gemeinde Sande und Os-
ten an die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven. Im Westen grenzt Schortens an die Gemeinde Friedeburg im
Landkreis Wittmund.

Die Stadt besteht aus zwolf Stadtteilen: Schortens, Ostiem, Heidmihle, Oestringfelde, Schoost, Addern-
hausen, Upjever, Middelsfahr, Roffhausen, Accum, Grafschaft und Sillenstede.

Die Einwohnerzahl betragt ca. 20.100 (Stand: 12/2023) und die Fliche ca. 69 km?. Die Stadtteile Schor-
tens, Heidmihle, Oestringfelde und Ostiem bilden zusammen einen geschlossenen Ortskern mit ca.
14.000 Einwohnern.



http://www.schortens.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Ovelg%C3%B6nne

Stadt Schortens RPS

Larmaktionsplan (Runde 4) SEIT 1999

2.3 Belastungen der HauptverkehrsstralRen

Fiir die Berechnung der Larmkarten auf der Basis der 34. BImSchV wurden von der zustandigen Stelle
nur die HauptverkehrsstralRen (HVS) ausgewertet. Zu den HVS zdhlen nach Definition des §47b BImSchG
die Autobahnen sowie die Bundes- und LandesstraRen. Auf einer HVS muss laut Definition auch in der
vierten Runde eine Verkehrsbelastung von mindestens 3 Mio. Kfz pro Jahr vorherrschen, damit sie bei
der Larmkartierung bericksichtigt wird.

Die Berechnungen wurden mit den Verkehrsmengen des Nds. Landesbehdrde fiir StraBenbau und Ver-
kehr (NLSTBV) aus dem Jahr 2015 durchgefiihrt, die fir die Larmkartierung auf das Jahr 2019 hochge-
rechnet wurden. Pandemiebedingt konnte die planmaRige StraRenverkehrszahlung 2020 nicht durchge-
fihrt werden. Die Bundesregierung hatte im Jahr 2020 beschlossen, eine Hochrechnung vorzunehmen.

In Schortens sind als HVS die in Tabelle 1 benannten StraRen beriicksichtigt worden.

Tabelle 1: Verkehrsbelastungen der HauptverkehrsstraRen (2019)

Schallquelle @ Belastung @ Belastung
[Mio. Kfz/lahr]*  [Kfz/Tag]**

B 210 (Stadtgrenze WHYV bis Kreuz A 29) 5,5 15.200

B 210 (Stadtgrenze Jever bis Jeversche Landstralie L807) 6,1 16.800

im Stadtgebiet von Jever

A 29 (AS 4 - Fedderwarden bis Kreuz AS 5 -WHV B 210) 7,5 20.500

A 29 (Kreuz AS 5 -WHV B 210 bis AS 6 - Sande) 10,20 28.000

* Kfz/Jahr = Kfz/d x 365

**auf die nachste Hunderterstelle gerundet
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3 Rechtliche Einordnung

3.1 Hintergrund

Mit der Richtlinie 2002/49/EG* des europdischen Parlaments (Umgebungslarmrichtlinie) hat die Europa-
ische Gemeinschaft ein gemeinsames Konzept zur Bewertung und Bekdmpfung des Umgebungslarms
erarbeitet. Als Ziel ist dort die Verhinderung, Minderung und Larmvorbeugung des Umgebungslarms
festgeschrieben. Die wesentlichen Aufgaben nach der Umgebungslarmrichtlinie sind die Ermittlung der
Belastungen durch strategische Larmkarten und die Verminderung und Vermeidung von Larm durch
Larmaktionsplane.

Unter Umgebungslarm sind unerwiinschte oder gesundheitsschadliche Gerdusche im Freien zu verste-
hen, die durch Aktivitaten von Menschen verursacht werden. Dazu gehort der Larm, der von Verkehrs-
mitteln, StralRenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Gelanden fir industrielle Tatigkeiten aus-
geht.> Ziel des européischen und nationalen Rechts ist die Erfassung und Darstellung groRerer Lirmquel-
len in Larmkarten sowie die Erstellung von Larmaktionsplanen, deren Aussagen und Umsetzung zu einer
Verminderung des Larms beitragen sollen.

Der Aufbau dieses Larmaktionsplanes orientiert sich an Anhang V ,,Mindestanforderungen fiir Aktions-
pldne nach Artikel 8 der Richtlinie 2002/49/EG.

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie ist durch Novellierung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes® und
durch die Verordnung Uber die Larmkartierung in deutsches Recht umgesetzt worden.

Das ,,Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie iber die Bewertung und Bekampfung von Umgebungs-
[arm“ ist vom Bundestag am 16. Juni 2005 verabschiedet worden. Es fligt in das Bundes-Immissions-
schutzgesetz(BImSchG) einen sechsten Teil mit dem Titel ,Lairmminderungsplanung” und die Paragrafen
47 a bis f ein. In der Larmschutzpraxis werden die Begriffe Lirmminderungsplanung und Larmaktionspla-
nung haufig gleichbedeutend verwendet.

In der aktuellen Runde 4 der Larmaktionsplanung sind die Berechnungs- und Bewertungsmethoden ge-
andert worden. Die Berechnungsmethoden fiir den Umgebungslarm BUB7 und BEB2 sind fiir die Runden
1 bis 3 als vorlaufige Fassungen verwendet worden.

Seit 2021 gelten die endgiiltigen Fassungen, die erstmals in Runde 4 angewendet werden und als ge-
meinsame Berechnungsmethode fir alle EU-Staaten als CNOSSOS-DE zusammengefasst wurden.

4 RICHTLINIE 2002/49/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. Juni 2002 iiber die Bewer-
tung und Bekdmpfung von Umgebungslarm, ABI. EU Nr. 189, S. 12.

5 Begriffsbestimmung entsprechend Art. 3 a Richtlinie 2002/49/EG bzw. § 47 b Ziff. 1 BImSchG

6 Gesetz zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschiitterun-
gen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)

7 BUB: Berechnungsmethode fiir Umgebungsldrm von bodennahen Quellen (StraRen, Schienenweg, Industrie und
Gewerbe)

8 BEB: Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslarm
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Wesentliche Anderungen bei der BUB (Eingangsdaten)

e Zuschlage fir Kreisverkehre und Kreuzungen mit Lichtsignalanlagen
e Detaillierte Aufteilung der Lkw-Anteile in leichte und schwere Lkw
e Detailliertere Korrekturfaktoren fiir StraRenbeldge

Wesentliche Anderungen bei der BEB (Auswertung der betroffenen Anwohner)

e Es wird nur noch die lauteste Halfte der Fassadenpunkte eines Gebdudes bei der Ermittlung der
betroffenen Anwohner herangezogen (Medianwert, vgl. Abbildung 1)

Abbildung 1: Gegeniiberstellung VBEB (Runden 1-3) und BEB (Runde 4)°

Beispiel Wohngeb&dude mit 6 Einwohner (EW)
VBEB — Gleichverteilung BEB — Median-Verfahren
55,3 dB(A) 55,3 dB(A)
L] ®
1EW/IP 2EW/IP
38,9 dB(A)@®1EW /IP 1EW /IP 956,7 dB(A) 38,9 dB(A)® O EW / IP 2EW /P 56,7 dB(A)
40,2dB(A) @ 1L EW / IP 1EW /IP ®54,3 dB(A) 40,2dB(A) @O EW /[ IP 2EW /IP 54,3 dB(A)
1EW/IP OEW /IP
[ J L J
45,7 dB(A) 45,7 dB(A)
Medianwert aller Immissionspunkte (IP) des Geb&udes:
50 dB(A)
2 Einwohner im Pegelbereich LDEN 55-60 dB(A) 4 Einwohner im Pegelbereich LDEN 55-60 dB(A)

Auswirkungen:

Ein Vergleich der Lirmkarten aus Runde 3 mit Runde 4 ist aufgrund der oben benannten Anderungen
nicht oder kaum maglich. Die Anzahl der Betroffenen in Runde 4 fallt erfahrungsgemaR groRer aus als in
Runde 3.

In der statistischen Auswertung werden neue gesundheitliche Auswirkungen erfasst.
Dazu gehoren die Angaben der

e stark belastigten Personen,
e stark schlafgestorten Personen und
e Personen mit ischamischen Herzkrankheiten (Sauerstoff-Unterversorgung des Herzens).

9 Niedersachsisches Ministerium fiir Umwelt, Energie und Klimaschutz
FAQ zur EU-Umgebungslarmkartierung 2022 in Niedersachsen, V 4.1
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3.2 Geltende Grenzwerte

Die Grundlage von Larmaktionsplanen bilden Larmkarten, die gemaR § 47c BImSchG erstellt werden. Sie
erfassen bestimmte Larmquellen in dem betrachteten Gebiet, welche Larmbelastungen von ihnen aus-
gehen und wie viele Menschen davon betroffen sind, und machen damit die Larmprobleme und negati-
ven Larmauswirkungen sichtbar.

Die Festlegung von MaRnahmen sollte zwar gemiR § 47 d Abs. 1 BImSchG bei der Uberschreitung "rele-
vanter Grenzwerte" in den Aktionsplanen erfolgen, jedoch mangelt es bislang sowohl von europaischer
Seite als auch von der Seite des Bundes an einer Festlegung verbindlicher Grenzwerte fiir den Gesund-
heitsschutz.

Das Ministerium fir Umwelt, Energie und Klimaschutz empfiehlt daher den Kommunen, ihre Entschei-
dung lber die Notwendigkeit der Diskussion von MalRnahmen innerhalb eines Larmaktionsplanes an ei-
nem Auslosekriterium zu priifen.

Als Auslosewert wird ein Mittelungspegel Loen (gewichteter Larmpegel day/evening/night) von 65 dB(A)
bzw. Lnignt von 55 dB(A) fiir HauptverkehrsstraRen empfohlen.10 Die Grenz- und Richtwerte, die fir Pla-
nungen nach deutschem Recht gelten, konnen fiir eine Bewertung der Larmsituation nur zur Orientie-
rung herangezogen werden. Sie beruhen auf anderen Ermittlungsverfahren als die strategischen Larm-
karten und sind daher nicht direkt vergleichbar mit den dort als Lgen und Lnigh: dargestellten Werten.

Bei der Festlegung von MaRnahmen aus dem Larmaktionsplan ist generell zu beachten, dass im deut-
schen Recht die Beurteilungspegel LrT (Tag) und LrN (Nacht) bezogen auf 16 bzw. 8 Stunden bei der
Durchsetzung von MaRnahmen maRgeblich sind, wahrend sich die flir den Umgebungslarm definierten
Larmindizes Lgen UNd Lnight auf 24 bzw. 8 Stunden beziehen.

Die Tabelle 2 zeigt die nationalen Grenz- und Richtwerte.

10 Schreiben des Ministeriums fir Umwelt, Energie und Klimaschutz- Ref. 34- 40500/1/34/060-0389-001
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Tabelle 2: Ubersicht der nationalen Immissionsgrenz- und -richtwerte im Bereich des Lirmschutzes

Grenzwerte fiir Neu-
bau oder wesentliche
Anderung von StraBen-

Auslosewerte fiir
die Larmsanierung
an Straflen in Bau-

Richtwerte fiir
straBenverkehrs-
rechtliche Larm-

Immussionsrichtwerte
zur Beurteilung von in-
dustriellen Anlagen®

und Schienenwegen last des Bundes?®® schutzmalfinah-
Geltungsbereich (Larmvorsorge)** sowie an Schienen- men?’
wegen des Bundes?$
Tag / Nacht Tag / Nacht Tag / Nacht Tag / Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Krankenh#u- ) ) ) 45/35 (fiir Kranken-
57/47 64/54 70/60 .
ser, Schulen h#user)
Reines (WR)
und Allgemei- ) ) ) 50/35 (WR)
- 59/49 64/54 70/60
nes Wohnge- 55/40 (WA)
biet (WA)
Dorf-/Kern- - ) " 45
o ) 64/54 66/56 72/62 60/45
/Mischgebiet
Urbanes Gebiet 64/54 - - 63/45
Gewerbegebiet 69/59 72/62 75/65 65/50

2 Verkehrslirmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBL. I S. 1036)

2 Erlduterungen zum Bundeshaushaltsplan Epl 12 Kapitel 1201 und 12 Titel 891 05 Richtlinien fiir den Verkehrslirmschutz

an Bundesfernstrafien in der Baulast des Bundes - VLirmSchR 97, VKBI 1997 S. 434; 04.08.2006 S. 665

26 Erlsuterungen zum Bundeshaushaltsplan Epl 12 Kapitel 1202 Titel 891 05

7 Richtlinien fiir straBenverkehrsrechitliche Mafnahmen zum Schutz der Bevélkerung vor Liarm (Larmschutz-Richtlinien-StV)

vom 23.11. 2007

8 Die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz
gegen Lirm — TA Lirm) konkretisiert fiir die im Rahmen der Larmaktionsplanung zu betrachtenden TE-Anlagen in Ballungs-

raumen die in der Nachbarschaft maximal zuldssige Hohe der Gerduscheinwirkung.
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4 Ergebnisse der Lirmkartierung

Die Larmkarten wurden vom Ministerium fir Umwelt, Energie und Klimaschutz im Internet unter
http://www.umwelt.niedersachsen.de veréffentlicht. Das gilt ebenso flr die nachfolgenden statisti-
schen Daten der Stadt Schortens.

Tabelle 3:

Stadt Schortens

Geschétzte Zahl der von HauptverkehrsstraBen belasteten Menschen in der
Gemeinde, auf die ndchste Hunderterstelle gerundet.
(Stand 15.06.2023)

Von HauptverkehrsstraBlen belastete Flache [km?] und geschiétzte Zahl der
Wohnungen (auf die ndchste Hunderterstelle gerundet), Krankenhduser und
Schulen in der Gemeinde.

(Stand 15.06.2023)

*) Bei Schulen und Krankenhdusern wird jeweils die Anzahl der belasteten Einzelgebédude ausgewiesen

Anzahl der Falle fiir ischamische Herzkrankheiten: 0
Anzahl Félle starker Belastigung: 54
Anzahl Félle starker Schlafstérung: 10
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4,

B B
StraBenlarm Lden 2022
Pegel

ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)

ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)

- ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)
- ab 70 dB(A) bis 74 dB(A)
B -

Karte 1: Isophonenkarte Tag Lden (24-Stunden) (day, evening, night) fiir Schortens
genordet, ohne MaRstab (Auszug aus Anlage 2)
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StraBenldarm Lnight 2022
Pegel

ab 50 dB(A) bis 54 dB(A)
ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)

ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)

- ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)
T B

Karte 2: -Isophonenkarte Nacht Lnignt (8 Stunden) fiir Schortens
genordet, ohne MaRstab (Auszug aus Anlage 3)
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5 Bewertung der Larmsituation

Der Larmaktionsplan ist ein Instrument zur Darstellung von Larmproblemen und deren Management.
Dabei sollen vorranging StraBenabschnitte identifiziert werden, die hohen und sehr hohen Schallpegeln
ausgesetzt sind und an denen viele Anwohner gemeldet sind. Die Landesregierung hat fir die Diskussion
von MaRRnahmen innerhalb der Lirmaktionsplanung empfohlen, dass die Auslésewerte von 65/55 dB(A)
Tag/Nacht Uberschritten sein sollten. Die Stadt Schortens folgt dieser Empfehlung.

Die Ergebnisse der Larmkartierung zeigen gegeniliber der Runde 3 eine hohere Betroffenheit der Biirge-
rinnen und Birger durch den Verkehrslarm.

Anhand der Berechnungen der ZUS LLGS ist festgestellt worden, dass insgesamt 400 Einwohner zwi-
schen 55 und 64 dB(A) ganztagig und nachts 200 Einwohner zwischen 50 und 54 dB(A) unterhalb der
Auslosewerte betroffen sind.

Die vom Ministeriums fir Umwelt, Energie und Klimaschutz empfohlenen Auslosewerte von 65/55 dB(A)
werden fiir keine Personen ganztags und nachts liberschritten.

Die Larmbelastungen kdnnen wie folgt beurteilt werden:

keine Einwohner sind ganztagig sehr hohen Belastungen (ab 70 dB(A)) ausgesetzt und
keine Einwohner sind in der Nacht sehr hohen Belastungen (ab 60 dB(A)) ausgesetzt.

keine Einwohner sind ganztagig hohen Belastungen (65 bis 69 dB(A)) ausgesetzt und
keine Einwohner sind in der Nacht hohen Belastungen (55 bis 59 dB(A)) ausgesetzt.

100 Einwohner sind ganztagig Belastigungen (60 bis 64 dB(A)) ausgesetzt und
200 Einwohner sind in der Nacht Belastigungen (50 bis 54 dB(A)) ausgesetzt.

Es ist davon auszugehen, dass die Einwohner, die in der Nacht einer Belastung ausgesetzt sind, auch am
Tag belastet werden. Die Einwohnerzahlen tags und nachts diirfen somit nicht addiert werden.

Fiir eine Bewertung der Larmsituation konnen die Angaben in den vorhandenen Regelwerken zur Orien-
tierung herangezogen werden. Ein gesetzlicher Anspruch fir die belasteten Einwohner auf Lirmminde-
rung allein aus der strategischen Larmkartierung besteht nicht. Nach deutschen Regelwerken werden
die Wohngebaude unabhiangig von der Anzahl der Bewohner bewertet..

Es sind keine Gebduden mit einer Uberschreitung der Auslésewerte identifiziert worden.
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6 Ruhige Gebiete

Die Umgebungslarmrichtlinie verlangt die Diskussion von sogenannten ruhigen Gebieten. Ruhige Ge-
biete sind nach § 47 d Abs. 2 BImSchG Bereiche und Regionen, die vor einer Zunahme von Larm zu
schiitzen sind. Der Gesetzgeber liefert fur die Festlegung ruhiger Gebiete aber keine konkreten Anhalts-
punkte. Die Ausweisung von ruhigen Gebieten ist aber hauptsachlich fir Ballungsraume wichtig, da die
Wege vom Zentrum an den Stadtrand zur Erholung deutlich langer sind als in Kleinstddten oder Gemein-
den. Die Stadt Schortens orientiert sich bei der Larmaktionsplanung an den gesetzlichen Mindestanfor-
derungen. Auf dieser Basis werden dementsprechend nur die hierflir maRRgeblichen Abschnitte der
HauptverkehrsstraRen (siehe Ubersicht tiber die Schallquellen auf Seite 3) in Schortens in die Lirmkar-
tierung einbezogen, fir die das Ausldsekriterium von mehr als 3 Mio. Kfz im Jahr vorliegt. Kreis- oder
StadtstraBen sind dementsprechend nicht erfasst worden, so dass kein flichendeckendes Bild der Larm-
belastung durch den StralRenverkehr erstellt wurde. Voraussetzung fiir eine belastbare Priifung von ruhi-
gen Gebieten im Sinne der Richtlinie ware allerdings eine derartige flichendeckende Datengrundlage,
die nur unter erheblichem zeitlichen und finanziellen Aufwand zu ermitteln ware.

Herauszustellen ist hierbei, dass das Instrument der ,,ruhigen Gebiete” im Sinne der Richtlinie insbeson-
dere auf Ballungsraume abzielt. Diese sind dadurch gepragt, dass dort konzentriert auf groBer Flache
sehr hohe Larmbelastungen fiir eine grolRe Zahl an Betroffenen auftreten. Gezielt fiir derartige stark be-
lastete Bereiche soll in der Larmaktionsplanung gepriift werden, ob geeignete Bereiche als Erholungszo-
nen ausgewiesen werden konnen.

Die Stadt Schortens stellt sich nicht als derartiger Ballungsraum mit vergleichbarer Belastung dar. Ruhige
Bereiche sind im Stadtgebiet von allen Ortsteilen aus schnell zu erreichen.

Auf einer Fliche von ca. 2 km? entlang der HauptverkehrsstraRen ist ein Lirmpegel ermittelt worden,
der tiber 65 dB(A) (Lden) liegt. Im Vergleich zur Gesamtflache der Stadt Schortens von ca. 69 km? ist die
belastete Flache liber 65 dB(A) mit ca. 3 % als gering anzusehen. Bereiche, die mit geringeren Pegeln be-
lastet sind, kdnnen von allen Ortsteilen schnell erreicht werden.

Aus den oben genannten Griinden wird auf die Diskussion und Ausweisung von ruhigen Gebieten ver-
zichtet.

13
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7 Beriicksichtigung vorhandener Planungen

Die Richtlinie zur Larmaktionsplanung sieht die Berticksichtigung vorhandener MaRnahmen in der Stadt-
und Verkehrsplanung vor, denn verschiedene Planungen haben neben ihrem eigentlichen Ziel auch Aus-
wirkungen auf die Lairmbelastung der Umgebung.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die mogliche Verzahnung der Larmaktionsplanung mit anderen Fach-
planungen.

Abbildung 2: Integration der Lirmaktionsplanung in andere raumbezogene Planungeni!

Entwicklungsplanung
- Landesentwicklungsplan .

r e

y - Stadtentwicklungsplan .
/ -~ | +Bereichsentwicklungsplan

L N
/ // (BEP) mit Nutzungskonzept \\\\
\

MaB8nahmenplanung N Umweltplanung
« Entwurfsplanung // \\ « Landschaftsprogramm
- Instandsetzungsplanung 4 - Landschaftsplan

- StraBenbau ~/ o \"oGrUnordnungsplan
+ OPNV-Férderung [ I-ARMAKTIONS' ! « Luftreinhalteplan

«etc. | ‘.\‘ PLANUNG .fl -ete

W " nach§47dBImSchG /
\ | /
/ y

Stiadtebauliche Planung
« Flachennutzungsplanung
« Bauleitplanung

- Stadterneuerung

« Blockkonzept*®

- Stédtebaulicher Entwurf

/

‘I\,‘ \ %

VerkehrsentwicklungsplanI T ——

« Ubergeordnetes StraBennetz

+ Konzept Parkraumbewirtschaftung
« Entlastungskonzept Innenstadt

+ Geschwindigkeitskonzept )
- OPNV-Netz "
« Fahrradroutennetz —_ ,f——-—-""/‘*sla'dtebauliches Konzept
= Lkw-F(jhrungsnetz fiir Quartiersentwicklung

Die Stadt Schortens hat sich zum Ziel gesetzt, den Radverkehr und den 6ffentlichen Personennahverkehr
zu fordern.

Aktuell werden verschiedene Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut. Von Jever tber Schortens nach
Sande befindet sich eine Radvorrangroute in Planung. Der Bau beginnt in Kiirze. Der erste Abschnitt er-
folgt durch die Stadt Jever bis zum Badesee und fihrt weiter bis zur BahnhofstraRRe in Schortens.

Andere stadtebauliche Planungen, die zurzeit umgesetzt werden, stehen nicht in einem direkten Zusam-
menhang mit der Larmaktionsplanung und haben keine Auswirkungen auf mogliche Mallnahmen im un-
tersuchten StraRenhauptnetz.

11 | 4nderausschuss fiir Immissionsschutz: LAl-Hinweise zur Lirmaktionsplanung (2012)
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8 Larmerzeugende Faktoren im StraBenverkehr

8.1 Verkehrsmenge und Zusammensetzung

Der Larmberechnung liegen verschiedene Faktoren des StraBenverkehrs zu Grunde. Grundsatzlich ist
zunachst die Verkehrsmenge und die Zusammensetzung des Verkehrs ausschlaggebend fiir die Larmbe-
lastung.

Dabei gelten folgende Grundsatze:

e Eine Verdoppelung oder Halbierung der Verkehrsmenge bei gleichbleibender Verkehrszusammen-
setzung bewirkt eine Verdanderung um +3 dB(A).

e Eine Verzehnfachung der Kraftfahrzeugmenge hat eine Pegelerhéhung um 10 dB(A) zur Folge.

e Um eine Verdnderung in der Larmbelastung von 1 dB(A) zu erreichen, muss sich die Verkehrsmenge
um 20% verdandern.

e Die Verdnderung des Lkw-Anteils am Verkehrsaufkommen von 10% auf 5% bewirkt eine Verande-
rung der Larmbelastung um ca. 1 dB(A).

Abbildung 3: Veridnderung der Verkehrsmenge im Vergleich zur Anderung der Lirmbelastung!2

ﬁ =60dB(A)
ﬁ ﬁ =63dB(A)
ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ = 66 dB(A)

D ) ) Y
gﬁﬁﬁﬁ

=70dB(A)

12 quelle: Bundesministerium fiir Verkehr - Lirmschutz im Verkehr
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8.2 Fahrgeschwindigkeiten

Bei der Berechnung des Verkehrsldarms ist der die zuldssige Hochstgeschwindigkeit fir Pkw und Lkw zu
Grunde zu legen. Es wird bei der Berechnung vereinfacht davon ausgegangen, dass alle Verkehrsteilneh-

mer die Geschwindigkeit fahren.

Einzelne Fahrereignisse wie das Anfahren oder Bremsen werden nicht einzeln bericksichtigt, sondern

sind im Schallleistungspegel der Fahrzeuge enthalten. Die Lirmpegel nehmen mit zunehmenden Fahrge-

schwindigkeiten zu.

So betrédgt der Unterschied zwischen Tempo 30 km/h und 50 km/h auf Bundes- und LandesstraRen in

der Gesamtbetrachtung laut Tabelle 4 circa 2 bis 4 dB(A).

Tabelle 4: Wirkungen von Geschwindigkeitssenkungen13

Wirkung von Geschwindigkeitssenkungen auf Wirkung von Geschwindigkeitssenkungen auf
Bundesautobahnen Bundes- und LandesstraRen sowie innerorts
Von 130 km/hauf 120km/h : -0,4dB -0,2dB Von100km/hauf70km/h  -3,4dB  -3,1dB
Von130km/hauf 100km/h : -1,3dB = -0,6dB Von 70 km/h auf 60 km/h -1,8d8 -2,1dB
Von100 km/hauf80km/h  -1,9dB  -1,9dB Von 70 km/h auf 50 km/h -3,5dB -3,7dB
Verkehrsmix fiir Schwerverkehr basierend auf RLS-19-Standardwerten fiir Bundesauto- Von 60 km/h auf 50 km/h -1,7 dB -1,7 dB
bahnen. Daraus resultierend ergeben sich unterschiedliche Wirkungen fiir Tag/Nacht
Von 50 km/h auf 40 km/h -1,3dB -1,9dB
Von 50 km/h auf 30 km/h -2,0dB -3,9 dB

Verkehrsmix fiir Schwerverkehr basierend auf den RLS-19-Standardwerten fiir Bundes-
und Landesstraften. Spalte ,Nur Pkw* gibt die Wirkung auf den Pkw-Verkehr an.

13 Umweltbundesamt Dessau: Larmaktionsplanung — Lirmminderungseffekte von MaRnahmen, Seite 20 (Stand: 07/2023)
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8.3 Fahrbahnbelag

Der Fahrbahnbelag wirkt sich direkt auf die Hohe der Larmpegel aus. In Abstimmung mit der Behérde
wird ein normaler Ausbauzustand zu Grunde gelegt, da die Behorde der Unterhaltungspflicht nach-
kommt. Es wurde demnach bei der Berechnung der Larmpegel kein Zuschlag fiir einen schlechten Fahr-
bahnzustand vergeben.

Tabelle 5: Wirkungen von Fahrbahnoberflichen14

Wirkung von Fahrbahnoberflichen

nahme

Ausgehend von Gussasphalt

50 km/h -2,4dB -2,5dB -2,3dB -2,3dB
70 km/h -2,1dB -2,3dB S -2,8dB
Ausgehend von SMA 08

50 km/h < -0,1dB +0,1dB | +0,1dB

70 km/h - -0,2 dB - -0,7 dB

Bauweisen:

SMA 08: Split-Mastix-Asphalt 0/8

AC 11: Asphaltbeton 0/11

LOA: Larmtechnisch optimierter Asphalt (zugelassen bis 60 km/h)

DAD: Diinne Asphaltdeckschichten in HeiBeinbauweise auf Versiegelung aus DSH-V 5
nach ZTV BEA-5tB 07/13

Das Umweltbundesamt empfiehlt, bei allen Sanierungen, Erweiterungen und Neubauten eine larmarme
Bauweise als Standard einzufiihren.1>

14 Umweltbundesamt Dessau: Lirmaktionsplanung — Lirmminderungseffekte von MaRnahmen, Seite 21 (Stand: 07/2023)

15 Ebenda, Seite 21
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8.4 StraRenraumgestaltungen

Durch StraRenraumgestaltungen kann der Beurteilungspegel an den entsprechenden Wohngebauden
reduziert werden. Die Reduzierung der Fahrstreifenbreite fihrt allerdings nicht zu einer spilrbaren Ent-
lastung. Auch die Reduzierung der Fahrstreifenanzahl verringert durchschnittlich den Beurteilungspegel
nach Tabelle 6 um nicht mehr als 1 dB(A).

Nur in Verbindung mit weiteren MalRnahmen kann eine StraBenraumgestaltung wirken.

Tabelle 6: Wirkungen von StraRenraumgestaltungenl¢

Wirkung von Strafienraumgestaltungen

MaBnahme Wirkung

Verringerung der Fahrstreifenbreite

von 3,5 mauf3,0m =G
Verringerung der Fahrstreifenanzahl weniger als
von 4 auf 2 Streifen -1dB

Die Wirkung ergibt sich aus der Anderung der Geometrie bei Abriicken der duBeren
Fahrbahn von den Gebduden. Wirkung aus Verlangsamungseffekten etc. sind nicht
enthalten.

16 Umweltbundesamt Dessau: Lirmaktionsplanung — Lirmminderungseffekte von MaRnahmen, Seite 20 (Stand: 07/2023)
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9 Allgemeine MaRnahmen zur Gerauschminderung an StraBen

Wenn ein Larmaktionsplan bauliche MaRnahmen an StraRen vorsieht, ist der zustdandige StraBenbau-
lasttrager fiir die Durchfiihrung der Mallnahme verantwortlich. Alle MaRnahmen an Strafden in der Bau-
last der Kommune kann die Stadt selbst durchfiihren. Lairmschutzmallnahmen an StralRen in fremder
Baulast (Bund, Land, Kreis) muss die Stadt beim zustdndigen Baulasttrdager beantragen. Bei der Entschei-
dung, ob und wann dieser im Rahmen des Straflenbaus oder der StraRenunterhaltung MaRnahmen
durchfiihrt, schrankt der Larmaktionsplan das Ermessen des Baulasttragers ein.

Fir die Anordnung verkehrsrechtlicher MaRnahmen sind die StralRenverkehrsbehdrden zustandig. Diese
kénnen gemald § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO die Benutzung bestimmter Stral3en oder StraRenstrecken
zum Schutz der Bevolkerung vor Larm und Abgasen beschranken oder verbieten oder den Verkehr um-
leiten. Die Grenze des zumutbaren Verkehrslarms ist nicht durch gesetzlich bestimmte Grenzwerte fest-
gelegt. MaRgeblich ist vielmehr, ob der Larm so hohe Beeintrachtigungen mit sich bringt, die jenseits
dessen liegen, was unter Berlicksichtigung der Belange des Verkehrs im konkreten Fall als ortstiblich hin-
genommen werden muss. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass die Immissionsgrenzwerte der Ver-
kehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) als Orientierungshilfe fiir die Bestimmung der Zumutbarkeits-
grenze herangezogen werden kénnen.

Der § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO verlangt eine Priifpflicht der Behorden, wenn die in der 16. BImSchV
genannten Grenzwerte (in reinen und allgemeinen Wohngebieten 59/49 dB(A) tags/nachts, in Kern-,
Dorf- und Mischgebieten 64/54 dB(A) tags/nachts) Gberschritten werden, also die Lairmbelastungen so
intensiv sind, dass sie im Rahmen der Planfeststellung Schutzauflagen auslosen wiirden.

Bei Larmpegeln, die die in den Larmschutz-Richtlinien-StV aufgefiihrten Larmrichtwerte (fiir reine und
allgemeine Wohngebiete 70/60 dB(A) tags/nachts; fiir Kern-, Dorf- und Misch- und Gewerbegebiete
72/62 dB(A) tags/nachts) Uberschreiten, ,verdichtet sich das Ermessen der Behorden zur Pflicht einzu-
schreiten.” 17

In der Larmaktionsplanung werden SchallschutzmaBnahmen aufgezeigt, die als geeignet erscheinen, die
Gerauschpegel hinreichend zu reduzieren.

Dazu zdhlen zunéachst die kurz- und mittelfristigen MaRnahmen, die sich in der Regel ohne groRRere
stadtebauliche MaRnahmen realisieren lassen:

e Minderung bzw. Verlagerung des Verkehrsaufkommens,

e Senkung des Geschwindigkeitsniveaus,

e Reduzierung des Schwerlastverkehrs, ggf. zeitlich beschrankt,

e Instandhaltung der Fahrbahnoberflache (z. B. Beseitigung von Schlagléchern),

e Verstetigung des Verkehrs durch Optimierung der Ampelschaltung (,,Griine Welle“),
e Einsatz von passiven SchallschutzmaRnahmen an Gebauden.

17 Landerausschuss fiir Immissionsschutz: LAl-Hinweise zur Lirmaktionsplanung (2022), Seite 18
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Langfristige MaBnahmen umfassen stadtebauliche und verkehrsplanerische Manahmen wie z.B.

e die Verlagerung, Biindelung von Verkehren, Veranderung des Modal-Split zugunsten des Umwelt-
verbundes,

e bauliche Malknahmen an der Strallenoberflache (Fahrbahnbelag),

e VergroRerung des Abstandes zwischen Quelle und Immissionsort,

e Nutzung von Eigenabschirmungen bei Neuplanungen,

e aktive SchallschutzmalRnahmen, wie Schallschutzwande und —wille,

e Vorgaben fir die Grundrissgestaltung,

e Beschrankung von AuBenwohnbereichen.

10 Bereits vorhandene MaBnahmen zur Lirmminderung

Die Bundesstralle B 210n ist als UmgehungsstralSe im Jahr 2012 in Betrieb genommen worden. Bis zur
Fertigstellung fiihrte die B 210 durch die Stadt Schortens. Der Durchgangsverkehr in Richtung Jever und
Wilhelmshaven konnte mit dieser MaRnahme aus dem Ortskern herausgenommen werden. Die Ver-
kehrs- und damit die Larmbelastung hat sich im Ortskern und entlang der B 210alt seitdem deutlich ver-
ringert. Somit kann der Neubau der Umgehungsstrale als B 210n als Beitrag zur Lirmminderung in
Schortens angesehen werden.

Im Nahbereich der B 210n sind im Rahmen der Larmkartierung 2022 keine Anwohner ermittelt worden,
die hohen Larmbelastungen ausgesetzt sind. Da die BundesstralRe nach deutschen Richtlinien geplant
und genehmigt wurde, galten die Richtwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16.BImSchV). Die Ta-
belle 2 in Kapitel 3.2 zeigt die gliltigen Immissionsgrenzwerte.

Im Zuge der Aufstellung von Bebauungsplanen werden in Schortens Festsetzungen getroffen, die zum
Schutz der Anwohner vor Verkehrs- und Gewerbeldarm notwendig sind.

Aullerhalb der kartierten HauptverkehrsstraRen sind folgende MaRnahmen umgesetzt worden:
e Einsatz von Dialogdisplays in Verbindung mit Geschwindigkeitskontrollen,

e flachenhaft wirksame MalRnahmen wie die Férderung des Umweltverbundes z.B. mit dem Ausbau
barrierefreier Bushaltestellen und dem Bau der Radvorrangroute Jever-Schortens-Sande,

e Einflihrung der sogenannten , Mitfahrerbank”

e Tempo 30 vor sensiblen Einrichtungen.
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11 Kurzfristige MaBnahmen zur Lirmminderung

Von den in Kapitel 9 vorgestellten MaRBnahmen sind verschiedene MalRnahmen geeignet, um die Schall-

belastung der Anwohner an den betroffenen Stralenabschnitten zu verringern. Insgesamt ist aber anzu-
merken, dass es keine betroffenen Anwohner gibt, die von hohen Belastungen liber den Auslosewerten

ganztags (65 dB(A)) oder nachts (55 dB(A)) betroffen sind.

Es gilt aber zu beachten, dass die fiir die Lairmkartierung verwendeten Verkehrsbelastungsdaten eine
Hochrechnung auf das Jahr 2019 darstellen. Die im Jahr 2021 erhobenen Verkehrsdaten weichen davon
insofern ab, als dass sie insgesamt niedriger als die in der Larmkartierung verwendeten Verkehrsbelas-
tungen ausgefallen sind. GroRflachige planerische Eingriffe in den Verkehrsablauf, Verkehrsverbote oder
Geschwindigkeitsbeschrankungen scheiden aufgrund der unzureichenden Datenbasis aus. Dafir sind
Detailberechnungen nach der Larmschutz-Richtlinien-StV notwendig.

Anhand der Berechnungen der ZUS LLGS ist festgestellt worden, dass insgesamt 400 Einwohner zwi-
schen 55 und 65 dB(A) ganztatig und nachts 200 Einwohner zwischen 50 und 55 dB(A) unterhalb der
Auslésewerte betroffen sind.

Die vom Ministerium fur Umwelt, Energie und Klimaschutz empfohlenen Auslésewerte von 65/55 dB(A)
werden fiir keinen Anwohner ganztags oder nachts lberschritten.

SchallschutzmaRnahmen sind nach Auskunft der Niedersachsischen Landesbehérde fir StraRenbau und
Verkehr fiir die Bundesstralle und die Autobahn in Schortens nicht vorgesehen.

Da SchallschutzmalRnahmen, die in einem Larmaktionsplan aufgenommen werden, nur im Einverneh-
men mit dem StraBenbaulasttrager umgesetzt werden kdnnen, muss vor Umsetzung der MaBnahmen
auch eine Einigkeit erreicht werden.18

Auf Basis der Ergebnisse der Larmkartierung konnen fir die untersuchten Hauptverkehrsstrallen keine
konkreten MaBnahmenempfehlungen gegeben werden, da die Belastungen unterhalb der Auslésewerte
liegen.

Allgemein kdnnen aber folgende Hinweise und kurzfristig larmmindernde Mallnahmen fiir das gesamte
Stadtgebiet vorgesehen werden:

e Es wird unterstellt, dass sich die Fahrbahnoberflache aller untersuchten Streckenabschnitte in einem
ordnungsgemalien Zustand befindet oder regelmaRig ersetzt wird, so dass Ausbesserungen oder
Fahrbahnsanierungen in der Aktionsplanung nicht einzeln betrachtet werden.

Es wird empfohlen, die Fahrbahnoberflachen inner- und auBerorts immer in einem ordnungsgema-
Ren Zustand zu halten, so dass neben den Abrollgerduschen der Fahrzeuge keine weiteren Gerau-
sche entstehen.

e Fiir geplante Fahrbahnerneuerungen wird angeregt, je nach Verkehrsbelastung und StralRengattung
larmarme Fahrbahnoberflachen je nach Verkehrsbelastung einzusetzen. Das Umweltbundesamt
empfiehlt, bei allen Sanierungen, Erweiterungen und Neubauten eine larmarme Bauweise als Stan-
dard einzufihren.

18 Bund-Lander-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI): LAI-Hinweise zur Lirmaktionsplanung (19.09.2022),
Seite 25
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e Die Planung neuer Baugebiete und Baumalinahmen an Bestandsgebduden unterliegen dem
BImSchG sowie den entsprechenden Richtlinien. Somit wird bei neuen Bautatigkeiten in Schortens
Larmvorsorge betrieben.

e Angebote zur Vermeidung von Pkw-Fahrten: Ein Umsteigen auf den OPNV im Quell-Zielverkehr und
die Nutzung des Fahrrads bzw. das ZufuBgehen im Binnenverkehr ist zwecks Lirmvermeidung zu
fordern.

e Kontrolle der zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten: Es wird empfohlen, an neuralgischen StralRen-
abschnitten Geschwindigkeitskontrollen durchzufiihren und digitale Hinweistafeln zu installieren,
auf denen die gefahrene Geschwindigkeit angezeigt wird.

e Die Verstetigung des Verkehrsflusses ist ein Mittel, um die vom flieRenden Verkehr ausgehenden
Emissionen zu reduzieren. Die Niedersdchsische Landesbehdérde fiir StraBenbau und Verkehr ist all-
gemein bestrebt, die Koordinierung der Schaltungen der Lichtsignalanlagen auf den Bundes- und
Landesstrallen zu optimieren, um schadliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden.

12 Langfristige Strategie

Als langfristige Strategie zur allgemeinen Larmreduzierung werden Angebote zur Vermeidung von Pkw-
Fahrten vorgeschlagen. Ein Umsteigen auf den OPNV im Quell-Zielverkehr und die Nutzung des Fahrrads
bzw. das ZufuRgehen im Binnenverkehr ist zwecks Lirmvermeidung zu férdern (Anderung Modal-Split).

Im Rahmen der Larmvorsorge nach dem BImSchG werden in Schortens bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplanen die gliltigen Immissionsgrenzwerte und Planungsgrundsatze beachtet, so dass der Larm-
schutz gewahrleistet wird (Larmvorsorge).

13  Mitwirkung der Offentlichkeit

13.1 Vorgehen

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie fordert eine Information der Offentlichkeit tiber die Ergebnisse der
Larmkartierung und die Mitwirkung bei der Aufstellung des Aktionsplanes. Die Ergebnisse der Mitwir-
kung sollen beriicksichtigt und die Offentlichkeit tiber die getroffenen Entscheidungen informiert wer-
den.

13.2  Beteiligung zum Entwurf des LAP

Die Biirgerinnen und Blrger hatten die Moglichkeit, Anregungen und Hinweise zur Larmaktionsplanung
bei der Stadtverwaltung vorzubringen. Die Offenlage fand in der Zeit vom 30.09.2024 bis 13.10.2024
statt. Hinweise und Anregungen kdnnen in dieser Zeit schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail vor-
gebracht werden. Parallel ist der Entwurf des Larmaktionsplanes auch auf der Homepage der Stadt un-
ter www.schortens.de veroffentlicht worden.
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Beteiligung der Blrgerschaft:

Im Rahmen der Beteiligung sind aus der Blrgerschaft sieben Stellungnahmen abgegeben worden.
Dazu zunachst folgende allgemeinen Hinweise und Erkldrungen:

Die Eingaben beziehen sich alle nicht auf die kartierten HauptverkehrsstralRen. Es werden aber auch in
Runde 4 der Larmaktionsplanung nur die HauptverkehrsstraBen (Autobahnen, Bundes- und Landesstra-
Ren) bertlicksichtigt, die eine Verkehrsbelastung von mehr als 3 Mio. Kfz pro Jahr aufweisen.

Es wurde bundesweit einheitlich mit den hochgerechneten Verkehrsbelastungen fiir das Jahr 2019 ge-
rechnet. Die Larmkarten Leen Und Lnignt basieren auf den beschriebenen Verkehrsdaten und sind nach
Aussage der zustandige Landesbehorde (LANUV) korrekt.

Gewerbliche Anlagen sind nicht Gegenstand in der Larmaktionsplanung auBerhalb von Ballungsraumen.

Nachbarschaftslarm ebenso wie Ordnungswidrigkeiten der Pkw- oder Motorradfahrer werden in der
Larmaktionsplanung nicht bericksichtigt, da fiir diese Art von Stérungen keine Planung vorgenommen
werden kann.

Alle Anregungen, die sich nicht auf die untersuchten HauptverkehrsstralRen beziehen, werden von der
Stadtverwaltung gesondert untersucht.

Beteiligung der Trager offentlicher Belange (TOB):

Von den beteiligten TOB haben der Landkreis Friesland und die IHK Oldenburg jeweils eine Stellung-
nahme abgegeben.

Der Landkreis Friesland teilte mit, dass , keine Bedenken gegeniiber dem Entwurf des Ldrmaktionsplanes
Schortens bestehen.”

Die IHK gab verschiedene Hinweise und Anregungen zur Erreichbarkeit von Innenstadten im Allgemei-
nen und begriRte die im Larmaktionsplan enthalten Anregungen zur generellen Verbesserung fiir den
OPNV sowie im FuRB- und Radverkehr.

Die IHK gab zu bedenken, dass Einschrankungen fir den Pkw als problematisch fiir die Erreichbarkeit der
Innenstadt anzusehen sind. Planungen, die in diese Richtung gehen, sollten mit den Gewerbetreibenden
abgestimmt werden.

Stellungnahme: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen.
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14 Geschatzte Anzahl der Personen, die durch die Malnahmen entlastet
werden

Fir die in Kapitel 11 dargestellten MalRinahmen wird keine geschatzte Personenzahl angeben, die durch

die MalRnahmen entlastet werden. Der Aufwand zur Ermittlung der durch die MaBnahmen entlasteten

Personen steht nicht im Verhaltnis zum Erkenntnisgewinn. Die MaBnahmen beziehen sich zum Teil auf
das gesamte Stadtgebiet, fir das keine Larmkartierung vorliegt.

15 Finanzielle Auswirkungen des Larmaktionsplanes

Die finanziellen Auswirkungen der in Kapitel 11 benannten MalRnahmen kénnen nicht zugeordnet und
daher nicht beziffert werden.

16  Bewertung der Durchfiihrung und der Ergebnisse des Aktionsplanes

Der Larmaktionsplan wird gemald § 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen Entwicklungen fir die Larmsi-
tuation, ansonsten jedoch nach finf Jahren liberprift und erforderlichenfalls Giberarbeitet. Erfahrungen
und Ergebnisse des Aktionsplans werden dabei ermittelt und bewertet.

17  Inkrafttreten des Lairmaktionsplanes

Das Datum der Aufstellung des Larmaktionsplanes entspricht der Beschlussfassung der Stadt Schortens.

Beschluss des Rates der Stadt Schortens vom . .2024

Aufgestellt:
Schortens, den

Gerhard Bohling
Burgermeister Anlagen
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Anlage 1:
2 Seiten

Niedersachsen

Strategische Larmkartierung 4. Runde - Hauptverkehrsstral3en

Stadt Schortens Gemeindekennziffer (03 455 015)
Oldenburger Stral3e 29 26419 Schortens

Telefon: (04461) 982 — 111 Fax: (04461) 982 — 101

e-mail: rathaus@schortens.de Internet: http://www.schortens.de

Allgemeine Informationen zur Larmkartierung

Einwohneranzahl der Gemeinde

20.000
Gesamtflache der Gemeinde in gkm
68,8
Anzahl Wohnungen in der Gemeinde
9.500

Alle Daten geliefert von der ZUS LLGS im GAA Hildesheim, Behdérde fur Umwelt-,
Arbeits-, und Verbraucherschutz (Stand: 15.06.2023)


http://www.schortens.de/

Niedersachsen

Strategische Larmkartierung 4. Runde - Hauptverkehrsstral3en

Stadt Schortens

Geschatzte Zahl der von Hauptverkehrsstral3en belasteten Menschen in der
Gemeinde, auf die nachste Hunderterstelle gerundet.
(Stand 15.06.2023)

Von Hauptverkehrsstral3en belastete Flache [km?2] und geschéatzte Zahl der
Wohnungen (auf die nédchste Hunderterstelle gerundet), Krankenhauser und
Schulen in der Gemeinde.

(Stand 15.06.2023)

*) Bei Schulen und Krankenh&usern wird jeweils die Anzahl der belasteten Einzelgebdude ausgewiesen

Anzahl der Falle fur ischamische Herzkrankheiten: O
Anzahl Falle starker Belastigung: 54
Anzahl Falle starker Schlafstérung: 10

Alle Daten geliefert von der ZUS LLGS im GAA Hildesheim, Behdrde fur Umwelt-,
Arbeits-, und Verbraucherschutz (Stand: 15.06.2023)



Anlage 2

Larmschutzwénde 2023

Ampelkreuzungen 2022
Betriebszeiten
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Tag, Abend, Nacht

Strafenlarm Lden 2022
category

ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)
ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)

ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)

ab 70 dB(A) bis 74 dB(A)

ab 75 dB(A)

MaRBstab: 1:50.000
Datum: 10.07.2024
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Anlage 3

Legende

Larmschutzwande 2023

Ampelkreuzungen 2022

Betriebszeiten

Tag

Tag, Abend
Abend, Nacht
Tag, Abend, Nacht

Kreisverkehre 2022

StraBenlarm Lnight 2022
category

ab 50 dB(A) bis 54 dB(A)
ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)
ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)
ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)

ab 70 dB(A)

MaRstab: 1:50.000
Datum: 10.07.2024

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landes-
amtes fiir information und Land g

Niedersachsen.
©2024 Q LGLN
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py fiir Umwelt, Energie und Klimaschutz




	1 Einleitung
	2 Grundlagen
	2.1 Zuständige Behörden
	2.2 Beschreibung der Umgebung
	2.3 Belastungen der Hauptverkehrsstraßen

	3 Rechtliche Einordnung
	3.1 Hintergrund
	3.2 Geltende Grenzwerte

	4 Ergebnisse der Lärmkartierung
	5 Bewertung der Lärmsituation
	6 Ruhige Gebiete
	7 Berücksichtigung vorhandener Planungen
	8 Lärmerzeugende Faktoren im Straßenverkehr
	8.1 Verkehrsmenge und Zusammensetzung
	8.2 Fahrgeschwindigkeiten
	8.3 Fahrbahnbelag
	8.4 Straßenraumgestaltungen

	9 Allgemeine Maßnahmen zur Geräuschminderung an Straßen
	10 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung
	11 Kurzfristige Maßnahmen zur Lärmminderung
	12 Langfristige Strategie
	13 Mitwirkung der Öffentlichkeit
	13.1 Vorgehen
	13.2 Beteiligung zum Entwurf des LAP

	14 Geschätzte Anzahl der Personen, die durch die Maßnahmen entlastet  werden
	15 Finanzielle Auswirkungen des Lärmaktionsplanes
	16 Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse des Aktionsplanes
	17 Inkrafttreten des Lärmaktionsplanes



